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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.02.2018

(1) Von der Anordnung einer Verbreitungsbeschränkung sowie ihrer Abänderung oder Aufhebung ist gegebenenfalls

die antragstellende Behörde zu benachrichtigen.

(2) Die Anordnung sowie ihre Abänderung oder Aufhebung sind unverzüglich in jener Zeitung kundzumachen, in der

amtliche Verlautbarungen der Behörde, die die Anordnung erlassen hat, erfolgen, erforderlichenfalls auch in einer

anderen Zeitung, die Ankündigungen gegen Entgelt aufnimmt.

In Kraft seit 14.05.1950 bis 31.12.9999
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